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1. Marine und Schiffahrt.

AUuchtrag
zu den Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung der Schiffsmeßbriefe in

Deutschland und Belgien.

Die Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung der Schiffsmeßbriefe in Deutschland und
Belgien vom 7. Dezember 1896 (Central-Blatt für das Deutsche Reich S. 624) unter Nr. 1 gelten auch für

de Sgeß dem belgischen Schiffsvermessungsreglement vom 2. Dezember 1897 ausgestellten regelmäßigeneßbriefe

Die auf Grund des Artikels 41 dieses Reglements nach den britischen Vermessungsregeln aus-
gestellten Sondermeßbriefe werden gleichfalls ohne Nachvermessung anerkannt. Bei Benutzung solcher
Sondermeßbriefe kommt daher der den belgischen Dampfschiffen im Uebrigen zustehende Anspruch auf
besondere Ermittelung des Abzugs für die Maschinen-, Kessel= und Kohlenräume sowie die der Hafen-
behörde zustehende Befugniß, statt dessen einen 10 prozentigen Abschlag vom Nettoraumgehalt eintreten
zu lassen, in Wegfall.

Berlin, den 10. Dezember 1898.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Rothe.


